
Nach ca. 100jähri-
gem Bemühen –
die Sozialenzykli-

ka Rerum Novarum for-
mulierte das Subsidiaritäts-
prinzip 1891 erstmalig –
steht auch am Ende dieses
Jahrhunderts die Frage
nach der Balance zwi-
schen Eigenverantwor-
tung und Solidarität – un-
geklärt – ganz oben auf
der sozialpolitischen Ta-
gesordnung. Festzuhalten
bleibt: Letztlich geht es bei
dieser Diskussion um das
Bild des Menschen in der
Gesellschaft und die Rolle
des Staates in der Gemein-
schaft. Ohne Klärung und
Konsens in diesen Grund-
fragen – das zeigen alle
Auseinandersetzungen – kann sich im politischen Raum
nichts bewegen. Die Entscheidung dieser Fragen ist auch
von immenser Bedeutung für die Zukunft der gesund-
heitlichen Versorgung.

Eckpunkte der neuen Diskussionslage

Ist man bescheiden, so lassen sich vielleicht folgende
Gesichtspunkte und Erträge der Dialoge und Diskus-
sionen festmachen:

➤ Bedeutung des  Sozialstaates
Der Sozialstaat und das Gesundheitswesen sind von
unverzichtbarer Bedeutung für die Stabilität der Ge-
sellschaft und die
Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft. Der
Nutzen des Sozialstaa-
tes läßt sich zwar nicht
präzise bestimmen, die
Entwicklung in Süd-
ostasien („Crash der
Tigerstaaten“) macht
überdeutlich, daß eine
Vernachlässigung des
Sozialen allenfalls ein
Wachstumsstrohfeuer
zuläßt.

➤ Einnahmeimplosion
Angesichts tektoni-
scher Verschiebungen
in der Sozialstruktur
und der Einkommens-
verteilung (Absinken
der Lohnquote) ist der
Vorwurf der Kostenex-
plosion im Gesund-
heitswesen nicht halt-

bar. Die Einnahmeimplo-
sion erzwingt radikale
neue Denk- und damit Fi-
nanzierungsansätze.

➤ Hohe strukturelle 
Arbeitslosigkeit als
Grundübel

Das Sozialsystem in hoch-
entwickelten Staaten läßt
sich nur bei einem hohen
Beschäftigungsstand reali-
sieren. Die gegenwärtige
Arbeitslosigkeit reißt mit-
telfristig alle Sozialversi-
cherungssysteme in den
Abgrund.

Die vorhandene gesell-
schaftliche Arbeit ist ei-
nerseits anders zu vertei-
len und die Einkommen
aus nicht unselbständiger

Arbeit sind bei der Finanzierung der Soziallasten heran-
zuziehen.

➤ Gesundheitswesen als Jobmotor
Das Gesundheitswesen als Zentrum persönlicher

Dienstleistungen ist eine der wenigen Beschäftigungs-
hoffnungen, die wir der kommenden Generation anbie-
ten können. Die Beschäftigungspotentiale sind aller-
dings nur zu nutzen, wenn die zukünftige Nachfrage
nach gesundheitlichen Leistungen außerhalb des GKV-
Leistungskatalogs politisch positiv gewertet wird.

➤ Persönliche Vorsorge als Teil des  Sozialsystems
Es ist eine prioritäre politische Führungsaufgabe, deut-

lich zu machen, daß
private Vorsorge in
allen Risikobereichen
Teil der sozialen Si-
cherung unserer Ge-
sellschaft ist und aktiv
gefördert werden muß.

Zur Lösung dieser
Fragen treten im So-
zialstaat die Prinzipi-
en der staatlichen
Steuerung, der Selbst-
verwaltung und der
Steuerung durch den
Markt in eine immer
schärfere Konkurrenz.
Bei kritischer Analy-
se verbleibt eigentlich
nur noch der Wettbe-
werb zwischen Selbst-
verwaltung und Markt:
Der Staat ist von
seinen personellen Ka-
pazitäten nicht in der
Lage, eine effektive
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Solidarität und 
Subsidiarität 

Die Frage nach der Balance
zwischen Eigenverantwortung
und solidarischer Absicherung

steht nach wie vor ganz oben auf der
sozialpolitischen Tagesordnung.

von Wolfgang Klitzsch

Die Rolle des Staates in der modernen Gesellschaft ist neu
zu bestimmen. Während moderne Staaten ihre ursprüngli-
che Aufgabe darin sahen, die Bürgerrechte zu stärken, ist
die Staatsentwicklung seit etwa 50 Jahren primär auf steuer-
und beitragsfinanzierten Ausgleich und Umverteilung ori-
entiert gewesen. 1997 liegt die Staatsquote – das sind die
Ausgaben des Staates und der Sozialversicherung im Ver-
hältnis zum Bruttoinlandsprodukt – bei geschätzten 50,1
Prozent und damit um 13 Prozent höher als noch 1965.
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(Fein-) Steuerung zu übernehmen.
Die weitgehend ehrenamtliche Selbst-
verwaltung wird sich in Zukunft einer
professionellen Managementkompe-
tenz, die in der Wirtschaft gestählt
wurde, gegenübersehen. Dem Ge-
sundheitswesen verbundene Wirt-
schaftsunternehmen sowie die großen
nationalen und internationalen Bera-
tungsunternehmen werden mit Kon-
zepten des managed care zu den eta-
blierten Institutionen der (ärztlichen)
Selbstverwaltung in Herausforderung
treten.

Aufbauend auf dieser Situations-
einschätzung der Probleme des gegen-
wärtigen deutschen Gesundheitswe-
sens lassen sich folgende Prämissen
bzw. Postulate für die weitere Diskus-
sion ableiten.

Prämissen und Postulate

➤ Kein Zwei-Klassen-Horrorszenarium
Es ist öffentlich und damit politisch zu kommunizieren,
daß Unterschiede in der gesundheitlichen Nachfrage in-
nerhalb eines erweiterten Gesundheitsmarktes und
selbstverständlich jenseits der existentiellen Güter un-
vermeidbar, ja wünschenswert sind. Die Intention,
selbst kleine Versorgungsdifferenzen beseitigen zu wol-
len, führt zu überproportionalen Kosten der Kontrolle,
des Ausgleichs und der Regulierung.

➤ Hilfepotential der sozialen Nahkontexte stärken
Da die steigende gesundheitliche Nachfrage eine Ursa-
che auch darin findet, daß primäre soziale Strukturen
(Familie) zerbrechen, sind alle Politiken auf deren Stär-
kung zu orientieren. Alle bisher in den sozialen Netzen
geleisteten Dienste zu vergesellschaften und pflichtsoli-
darisch zu finanzieren, ist eine negative Utopie.

➤ Mißbrauch des Systems als reale Gefahr erkennen
Die Entscheidungen der Politik und der Selbstverwal-
tung müssen in Rechnung stellen, daß Mißbrauch ver-
stärkt vorkommt. Zunehmend läßt sich eine Miß-
brauchsvariante feststellen, die darin besteht, daß beide
Seiten (Leistungsempfänger und Leistungserbringer)
zu Lasten Dritter (Versicherter, zukünftige Generation)
davon profitieren: Der Patient verlangt Leistungen und
der Arzt erbringt sie, obwohl sie nachweislich ungeeig-
net und überflüssig sind.

Hinzu tritt,daß die Rolle des Staates – und dies ist die
zentrale Herausforderung der nächsten Jahre – neu zu
bestimmen ist.

Rolle des Staates am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts

Viele Mißverständnisse in den Diskussionen um das
Verhältnis von Solidarität und Subsidiarität gehen auf
ein unterschiedliches Verständnis der Funktionen des
Staates in einer modernen Gesellschaft zurück.

Generell wird man sagen dürfen,
daß moderne Staaten ihre ursprüngli-
che Aufgabe darin sahen, die Bürger-
rechte (gegen den Staat selbst ) zu
stärken. Die Staatsentwicklung seit ca.
50 Jahren ist dagegen primär in Rich-
tung steuer- und beitragsfinanzierten
Ausgleich und Umverteilung orien-
tiert gewesen.

Die Eckpunkte eines angemesse-
nen Rollenverständnisses des Staates
und die Voraussetzungen der weitge-
henden Selbststeuerung unserer Ge-
sellschaft lassen sich wie folgt um-
reißen:

1. Der Staat garantiert Rechtssicher-
heit der handelnden Subjekte in der
Gesellschaft. Dies kann nur geli-

gen, wenn die Gesetze übersichtlich bleiben und
Rechtsveränderungen in einem nachvollziehbaren,
transparenten Prozeß geschehen.

2. Der Staat wird sich in Zukunft verstärkt auf diejeni-
gen Aufgaben konzentrieren, die die einzelnen Ak-
teure überfordern und die auf Zukunftssicherung ge-
richtet sind. Was wir brauchen, ist der sog. investive
Staat. Investitionen sind erforderlich im Bereich der
Bildung, der Infrastruktur und der Sozialstruktur
(Stärkung der Familie).

3. Der Staat sollte sich darauf beschränken, faire Rah-
menbedingungen für die Selbstverwaltung zu schaf-
fen. Dies bedeutet die Etablierung starker Akteure,
die Handlungskompetenz – auch interne Sanktions-
macht – besitzen. Eine gleichstarke Gegenmacht ga-
rantiert zudem faire Aushandlungsprozesse.

4. Die Rolle des Staates hat sich darauf zu richten, die-
jenigen, die in den Aushandlungsprozessen nicht be-
teiligt sind, zu vertreten und die Einbeziehung deren
Interessen zu garantieren. Dies gilt insbesondere für
den intergenerativen Ausgleich: Unsere Gesellschaft
tendiert dazu, daß die „Anwesenden“ zu Lasten der
nächsten Generation Entscheidungen treffen und die
Konflikte auf dem Rücken ihrer Kinder lösen.

5. Die Aufgabe des Staates wird es in Zukunft verstärkt
sein, den Artikel Null des Grundgesetzes (Besitzstän-
de sind unantastbar) immer wieder zu erschüttern
und permanent an die Notwendigkeit der Anpassung
an sich verändernde Bedingungen zu erinnern.

6. Die Selbststeuerung kann nur gelingen, wenn das
Handeln aller Akteure und die Folgen transparent
sind. Dies bedeutet, daß der Staat Transparenz- und
Evaluationspflichten auferlegt und so die Nachvoll-
ziehbarkeit von Entscheidungen garantiert.

Auf der Basis dieser wenigen Essentials hat der Staat
bei jeder Aufgabe, die er bereits ausführt oder die an ihn
herangetragen wird, selbstkritisch seine Zuständigkeit
zu prüfen.

Schon Montesquieu sagte: Wenn es nicht notwendig
ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz
zu machen.
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